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Winterzeit ist Schneezeit!  
 

Gemäß § 93 Abs. 1 der Straßenverkehrs-
ordnung sind alle Haus ï und Grund -

stückseigentümer im Ortsgebiet ver-
pflichtet, ihrer Räum ï und Streupflicht 

nachzukommen.  
 

Schneeräumung  
Die Gehsteige und Gehwege sowie dazugehö-
rige Stiegenanlagen sind entlang der gesam-
ten Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr 

von Verunreinigungen zu säubern, schnee ï 
und eisfrei zu halten und -  wenn erforderlich -  

zu bestreuen.  
Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist der 

Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern 

und zu bestreuen.  

Die Schneeräumpflicht umfasst auch die Ab-
fuhr der Schneeanhäufungen, die durch den 

Schneepflug auf den Gehsteig verbracht wer-
den.  
 

Damit die Schneeräumung nicht behin-
dert wird und Schäden an parkenden Au-

tos durch Schneeräumfahrzeuge verhin-
dert werden können, weisen wir darauf 
hin, dass Autos auf Eigengrund abzustel-

len sind.  
 
Achten Sie bitte darauf, dass überhängende Äste 

von Bäumen und Sträuchern entlang Ihrer 
Grundgrenze durch Schneelast zu keiner stören-
den Beeinträchtigung werden.  

In Erinnerung gebracht !  
 

Umgang mit öffentlichem Gut  
Leider kommt es immer wieder zu Beschä-
digungen von öffentlichen Einrichtungen, 

wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszei-
chen oder Hinweistafeln.  

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um öffent-
liches Gut und nicht um Privateigentum handelt. 

Beschädigungen sind umgehend der Ge-
meinde zu melden. Dadurch können unange-
nehme rechtliche Folgen (wie Anzeige, Fahrer-

flucht) vermieden werden.  
Bei Verunreinigungen von öffentlichen Flächen 
müssen diese wieder gesäubert werden.  

 
Führen von Hunden  
Der Halter/die Halterin eines Hundes darf den 

Hund nur solchen Personen zum Führen oder 
zum Verwahren überlassen, die die dafür erfor-
derliche Eignung, insbesondere in körperlicher 

Hinsicht, und die notwendige Erfahrung aufwei-
sen.  
Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des 

Hundes, welche dieser an öffentlichen Orten im 

Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional 
zusammenhängender Teil eines Siedlungsgebie-

tes, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schu-
len, Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanla-
gen, Einkaufszentren, Freizeit -  und Vergnü-

gungsparks, Stiegenhäusern und Zugängen zu 
Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich 
genutzten Teilen von Wohnhausanlagen hinter-

lassen hat, unverzüglich beseitigen und entsor-
gen.  
Hunde müssen überall an der Leine oder 

mit Maulkorb geführt werden.  
Hunde gemäß § 2 und § 3 NÖ Hundehalte-
gesetz sind an den genannten Orten immer 

mit Maulkorb und Leine zu führen.  
 
Reinhaltung der Landschaft  

Entlang von Straßen, Wegen, in Äckern und 
Windschutzgürteln kommt jetzt wieder verstärkt 
Müll zu Tage. Werfen Sie unterwegs keine Abfäl-

le, Getränkeflaschen, Verpackungsmaterial acht-
los weg.  

Sorgen Sie auch dafür, dass beim Transport von 
Grün -  und Strauchschnitt, Sperrmüll und sonsti-
gen Abfällen ins Gemeindesammelzentrum diese 

ordentlich gesichert sind und nicht schon unter-
wegs verloren werden.  
 

Grundgrenzen  
Grenzsteine sollten sichtbar gemacht werden 
und diese Grenzen müssen auch eingehalten 

werden.  
Die Grundstücksgrenzen, speziell zum öffentli-
chen Raum, sind einzuhalten, das gilt insbeson-

dere für Bepflanzungen. Achten Sie bitte darauf, 
dass die Bäume und Sträucher auf Ihrem Grund-
stück nicht über die Grundstücksgrenze hinweg 

ins öffentliche Gut oder zum Nachbarn hinüber-
ragen. Herabfallende Äste können z.B. zu unan-
genehmen rechtlichen Folgen führen.  
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 Geschätzte M itbürge rinnen und 
Mitbürger, geschätzte Jugend!  

 
Das Jahr 2016 neigt sich langsam dem Ende 

zu. Es war wieder ein sehr arbeitsreiches, 

erfolgreiches Jahr, das doch wesentliche 

Veränderungen herbeiführte. Nicht zuletzt 

auf politischer Ebene, sondern auch im zwi-

schenmenschlichen Umgang herrscht ein 

zunehmend rauherer Ton.  

In der Gemeinde konnten wir sehr zukunfts-

orientierte Entscheidungen treffen, sei es 

der gemeinsame Vertrag mit der Marktge-

meinde Zwentendorf bezüglich der Abwas-

serentsorgung beim Abwasserverband ĂAn 

der Traisenñ. F¿r dieses Projekt fand bereits 

im Oktober der gemeinsame Spatenstich 

statt. Aber auch mit dem Kindergartenzubau 

konnte noch im November begonnen wer-

den. Beide Entscheidungen sind für eine 

Weiterentwicklung unserer Gemeinde rich-

tungsweisend.  

Auch am Straßenbausektor waren wir nicht 

untätig. So konnte in Trasdorf der Annaweg 

und die Zufahrt zur Erdpress neu hergestellt 

werden. Ebenso wurde die Zufahrt zur Ba-

deseeanlage Trasdorf asphaltiert. In Atzen-

brugg wurde gemeinsam mit der Straßen-

meisterei die Bahnstraße mit einem neuen 

Belag versehen.  

Erfreulich waren auch die Übergaben der 8 

Reihenhäuser am Annaweg in Trasdorf so-

wie der ersten 30 Wohnungen der Schöne-

ren Zukunft in Heiligeneich (ehemaliges 

Grasl -Areal). Ich darf die neuen Gemeinde-

bürger herzlich willkommen heißen und 

ihnen sehr herzlich gratulieren, dass sie un-

sere Gemeinde als neuen Lebensmittelpunkt 

gewählt haben.  

Begonnen wurde auch mit der Herstellung 

der Infrastruktur (Kanal, Wasser) bei der 

Parzellierung in der St. Pöltner Straße in 

Heiligeneich.  

Besonderes High-

light im diesem 

Jahr war das Be-

zirksblasmusik -

fest bzw. die 50 -

Jahr -Feier unse-

rer Blasmusik, 

welches mehrere 

tausend Besucher 

anzog und weit 

über die Grenzen 

d e s  B e z i r k s 

Schlagzeilen machte.  

Bedanken möchte ich mich auch bei der 

Landjugend, die im Rahmen des Projektma-

rathons einen Spielplatz in Moosbierbaum 

gestaltet hat.  

Neben den laufenden Veranstaltungen unse-

rer Vereine, wie Feuerwehren, Rotes Kreuz, 

Sportvereine, usw. waren auch die kulturel-

len Programmpunkte, wie die Schubertiaden 

aus dem Veranstaltungsreigen nicht wegzu-

denken.  

So glaube ich Ihnen einen kleinen Überblick 

über die Arbeiten des abgelaufenen Jahres 

gegeben zu haben und möchte mich bei al-

len bedanken, die am aktiven Gemeindele-

ben mitgearbeitet und mitgestaltet haben.  

Bedanken möchte ich mich auch beim Ge-

meinderat sowie bei den Mitarbeitern im Ge-

meindedienst und allen Freiwilligen in den 

Vereinen und Institutionen.  

Für das bevorstehende Weihnachtsfest wün-

sche ich Ihnen alles Gute und ein Prosit 

2017.  

 

Ihr Bürgermeister  

Nachrichten der Marktgemeinde Atzenbrugg  -  Medieninhaber und Herausgeber: Marktgemeinde Atzen-
brugg. Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Ferdinand Ziegler. Druck: http://www.druck.at.  
Grundlegende Richtung: Amtliche Nachrichten und Mitteilungen für die Gemeindebürger der Marktgemein-
de Atzenbrugg in Erfüllung der Informationspflicht des Bürgermeisters gemäß § 38 Abs. 5 der NÖ Ge-

meindeordnung 1973 . 
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Änderung der Kanalabgabenordnung  

Mit 1. Jänner 2017 wird der Einheitssatz für die Ka-

nalben¿tzungsgeb¿hr auf ú 2,60/mĮ erhºht. 

 

Verordnung über die Erhebung einer Ge-

brauchsabgabe  

Mit 1. Jänner 2017 wird für den über den wid-

mungsmäßigen Zweck hinausgehenden Gebrauch 

von öffentlichem Grund eine Gebrauchsabgabe ent-

sprechend den Höchstsätzen des NÖ Gebrauchsab-

gabentarifs 2017 eingehoben.  

 

Subventionsvergaben  

Der Diamond Country Club bekommt für seine er-

folgreiche Jugendarbeit eine einmalige Förderung in 

der Hºhe von ú 700. 

Die entrichtete Gebrauchsabgabe wird den örtlichen 

Vereinen in Form einer Subvention refundiert.  

 

Grundstücksangelegenheiten  

Die Liegenschaft Hauptplatz 8 in Heiligeneich 

(Schwarz -Haus) wird um ú 175.000,00 von der Ge-

meinde angekauft.  

Von Herrn Josef Diemt werden in der Bgm. -Haferl -

Gasse in Atzenbrugg 110 m² (GSt. Nr. 396/2 und 

Tlfl. GSt. 244/2) zum Pauschalpreis von ú 8.000,00 

gekauft. Dadurch wird eine Straßenbreite von ca.  

8,00 m erreicht, was eine Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit im Bereich der Einmündung in die 

LB 43 als auch für die Zufahrt zum Adeg Markt Ha-

ferl darstellt.  

 

Grundpachtansuchen  

Eine Teilfläche des GSt. Nr. 403, KG Moosbierbaum, 

im Ausmaß von 1,36 ha wird an Johanna und Franz 

Sauprügl, Moosbierbaum, verpachtet.  

 

Sondernutzung von Straßengrund  

Mit dem Land Niederösterreich wird ein Sondernut-

zungsvertrag betreffend die L115 abgeschlossen. 

Gegenstand des Vertrages sind Straßenquerungen 

in Heiligeneich (St. Pöltner Straße) für die Erweite-

rung der Wasserversorgungs -  und Abwasserbeseiti-

gungsanlage.  

 

Anschluss an die Ortswasserleitung  

Gemäß den Empfehlungen des Ausschusses für Ka-

nal, Wasserleitung, öffentliche Ordnung und öffent-

liche Beleuchtung hat der Gemeinderat beschlos-

sen, alle betroffenen Haushalte, die nicht an die 

Ortswasserleitung angeschlossen sind, und kein An-

suchen auf Befreiung von der Anschlussverpflich-

tung abgegeben haben, anzuschreiben.  

Dazu ist alle 5 Jahre ein positiver Trinkwasserbe-

fund der  Gemeinde vorzulegen, andernfalls ist an 

die Ortswasserleitung anzuschließen.  

 

Regelung des LKW - Verkehrs auf Güterwegen  

Da es zuletzt immer wieder durch LKW -Transporte  

zu massiven Schäden auf Güterwegen kommt, die 

für die Gemeinde erhebliche zusätzliche Kosten ver-

ursachen, wird an die Bezirkshauptmannschaft 

Tulln, Verkehrsabteilung, das Ersuchen um Erlas-

sung einer Verordnung gestellt, welche das Befah-

ren aller Güterwege, die in Gemeinde - , Landes -  und 

Bundesstraßen münden, für Fahrzeuge mit über 

3,5t Gesamtgewicht verbietet, ausgenommen land-

wirtschaftliche Fahrzeuge und durch die Gemeinde 

bewilligte Transporte.  

 

Voranschlag 2017  

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2017 mit 

Einnahmen und Ausgaben von ú 6.065.100,00 im 

ordentlichen Haushalt und von  ú 5.564.000,00 im 

außerordentlichen Haushalt sowie den mittelfristi-

gen Finanzplan 2017 -2021 genehmigt.  

Nähere Details dazu im Bericht von Vizebürger-

meister Franz Mandl auf Seite 4.  

 

Neustrukturierung der KommReal Atzenbrugg 

GmbH  

Da die NÖ Raiffeisen Kommunalprojekte Service 

GmbH ihre Gesellschaftsanteile per 31.12.2016 ab-

tritt, wird 50% dieses Anteils die Gemeinde und 

50% die ACACIO Immobilien GmbH ¿bernehmen.  

 

Kindergartenzubau Heiligeneich  

Die Aufträge wurden an die Firmen Jägerbau 

Pöggstall BaugesmbH. (Baumeister), Holzwerk 

Harold GmbH (Dacharbeiten und Innenausbau), 

Tischlerei Maglock GmbH (Fenster und Türen), Hau-

stechnik Eichelmann GmbH (Heizung -Sanitär) und 

Sanda Elektrik (Elektro) vergeben.  

 

Rotes Kreuz  

Der bestehende Vertrag mit dem NÖ Roten Kreuz 

betreffend Rettungs ï und Krankentransport wird 

abgeändert, der Gemeindebeitrag beträgt nunmehr 

ú 4,80 pro Einwohner jªhrlich zur Erbringung und 

Sicherstellung gemeindeeigener Aufgaben gemäß § 

1 und 2 des N¥.Gemeinde-Rettungsdienstgesetzes.  

Um den laufenden Dienstbetrieb aufrecht zu erhal-

ten, wird der Bezirksstelle in Heiligeneich eine jähr-

liche Subvention in der Hºhe von ú 5,20 pro Ein-

wohner gewährt.  

Für den geplanten Um ï bzw. Zubau der Bezirksstel-

le beläuft sich der geschätzte Baukostenanteil der 5 

Gemeinden auf insgesamt ú 200.000,00. Entspre-

chend der Einwohnerzahlen wurde seitens der 

Marktgemeinde Atzenbrugg eine Finanzierungszu-

sage ¿ber ú 43.878,00 beschlossen. 

 

Öffnungszeiten Gemeindesammelzentrum  

Die in letzter Zeit aufgetretene Diskussion betref-

fend Erweiterung der Öffnungszeiten der Grün-

schnittdeponie wurden im Umweltbeirat behandelt 

und es wird nicht angedacht die Zeiten auszuwei-

ten. Bereits im Jahr 2016 ist eine Stunde länger 

geöffnet. Bei Entsorgung von größeren Mengen von 

Grünschnitt außerhalb der Öffnungszeiten besteht 

die Möglichkeit, mit dem Gemeindeamt in Einzelfäl-

len einen Termin zu vereinbaren. Des Weiteren be-

steht die Möglichkeit kostenlos Grünschnitt in die 

Kompostanlage Pixendorf der Agrar -  und Umwelt -

service Ges.m.b.H. zu bringen.  

Aus dem Gemeinderat  5 



Keine Gelben Säcke mehr im 

GSZ!  
 

Auf den Altstoffsammelzentren werden ausschließ-

lich Folien und Kanister sortenrein gesammelt. In 

den letzten Jahren hat jedoch die Anlieferung gel-

ber Säcke massiv überhand genommen, obwohl 

dafür eigentlich eine Hausabholung vorgesehen ist.  

Die Sammel -  und Verwertungssysteme für Haus-

haltsverpackungen organisieren und finanzieren die 

Abholung der gelben Säcke ab Haus, nicht aber die 

Abholung vom Altstoffsammelzentrum. Es werden 

daher ab sofort keine gelben Säcke mehr auf den 

ASZ übernommen.  

Die gelben Säcke erhalten Sie rollenweise (à 6 

St¿ck) auf Ihrem Gemeindeamt. Mit dem ĂKnick-

Trickñ lassen sich Plastikflaschen ordentlich zusam-

mendrücken und dadurch Volumen sparen.  

Bitte stellen Sie die gelben Säcke am 

Abfuhrtag rechtzeitig (ab 06:00 Uhr) 

und gut sichtbar an der Grundstücks-

grenze bereit.  
 

 

Akkus ï Gefahrenquelle im All-
tag  
 

Kürzere Ladedauer, längere Akkulaufzeit, ge-

ringeres Gewicht  

Die Akku -Technologie für Mobiltelefone, Tablets 

und Co. wird laufend weiterentwickelt und verbes-

sert. Gleichzeitig steigt aber auch das Gefahrenpo-

tential!  

Lithium - Akkumulatoren  

Lithium -Akkus reagieren heftig auf starke Wärme-

zufuhr und mechanische Beschädigungen. Die 

größte Gefahr geht von unsichtbaren Beschädigun-

gen aus. Wenn z.B. ein Handy auf den Boden fällt, 

können unsichtbare Risse in den Membranen des 

Akkus entstehen, die sich bei den nächsten Akkula-

dungen dann erweitern können und zu Kurzschlüs-

sen sowie Selbstentzündung führen. Besondere 

Sorgfalt im Umgang und Pflege der Akkus ist daher 

nötig. Dann lassen sich unkontrollierte Kettenreak-

tionen weitgehend verhindern.  

Neue Sammelvorschriften ab 2017  

Aufgrund des besonderen Gefahrenpotentials wer-

den ab dem Jahr 2017 neue Vorschriften zur 

Sammlung von Lithium -Batterien in Kraft treten. 

Zukünftig müssen beschädigte Lithium -Akkus so-

wie Li -Akkus, die mehr als 500 g wiegen, getrennt 

gesammelt werden. Akkus aus Elektrogeräten soll-

ten, sofern dies möglich ist, entfernt und extra ab-

gegeben werden. Freiliegende Kontakte müssen 

vor der Abgabe am Altstoffsammelzentrum abge-

klebt werden, um das Risiko von Kurzschlüssen zu 

minimieren.  

Wissenswertes und Neuigkeiten in der Sammlung 

sowie Tipps zum richtigen Umgang mit Akkus fin-

den Sie laufend in der Umweltinfo des GVA Tulln 

und auf der Website www.gvatulln.at.  

 

 

 

Info - Box: Richtiger Umgang mit Akkus!  
 

ƀ Hitze meiden: Hitze kann durch steigenden 

Druck im Inneren des Akkus eine unkontrollier-

bare Kettenreaktion auslösen und letztlich sogar 

zur Explosion und/ oder einem Brand führen.  

ƀ Trocken bleiben: Bauteile von Akkus können 

durch Nässe korrodieren und so zum Sicher-

heitsrisiko werden.  

ƀ Vorsicht vor Beschädigungen: Selbst kleinste, 

nicht sichtbare Verletzungen der Akku -

Membranen können zur Selbstentzündung füh-

ren. Akkus daher nie unbeaufsichtigt und immer 

auf unbrennbaren Unterlagen laden.  

ƀ Keine Berührung mit Metallen: Die Berührung 

von Akkukontakten mit metallischen Gegenstän-

den (z. B. Münzen oder Schlüsseln) kann zu 

Kurzschlüssen führen. Kontakte daher abkleben.  

ƀ Getrennte Sammlung: Lithium - Ionen -Akkus 

müssen, bevor sie zur Sammelstelle gebracht 

werden, aus Elektrogeräten entfernt und unbe-

dingt einzeln (z.B. in Plastiksackerl gewickelt) 

gelagert werden. Sichtbare, blanke Kontakte mit 

Klebeband abkleben!  
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Das Korn wird gewogen!  Der Teig wird mit Liebe 

gerührt!  
Über das fertige 

Brot haben wir 

uns gefreut!  

Das Korn wird gemahlen!  

Unser Ausflug in die Mühle  
 

Rund um das Erntedankfest beschäftigten sich die 

ĂBlauen Farbkleckseñ des Kindergartens mit dem 

Thema ĂVom Korn zum Brotñ. Der Grundstein daf¿r 

wurde schon im Frühjahr beim Bodenprojekt mit 

Frau DI Gerlinde Wieshammer und Herrn DI Michael 

Wieshammer -Zivkovic gelegt.  

Die Kinder konnten Keimversuche machen und im 

Rhizotron die Wurzeln beobachten. Auch Gemüse 

wurde gepflanzt und zu Wedges und Chips verar-

beitet. Jetzt im Herbst zogen die Kinder zu einem 

Spaziergang zur Langer -Mühle los. Unser Ziel war: 

Korn einkaufen. In der Mühle angekommen, wurden 

wir von Frau Nicole Langer sehr herzlich empfan-

gen. Wir konnten die Mühle besichtigen und Herr 

Hell erklärte und zeigte uns seinen Arbeitsbereich. 

Wir stellten fest, dass es hier lauter als im Kinder-

garten ist. Ein besonderes Highlight war für die Kin-

der der Mühlenladen. Die Kinder durften verkosten 

und waren von dem Wasser, das nach Cola 

schmeckt, sehr angetan. Zum Abschluss wurden die 

Kinder auch noch mit einem köstlichen Geschenk 

verwºhnt. Die ĂBªrenñ waren uns so heilig, dass wir 

sie im Rucksack zurück in den Kindergarten trugen.  

 

Der Einkauf wurde uns dann von Frau Wieland zu-

gestellt. Wir wollen uns für diesen schönen, sponta-

nen Ausflug bei der Langer -Mühle recht herzlich be-

danken.  

Im Kindergarten wurde das Korn mit einer etwas 

kleineren Getreidemühle vermahlen. Schließlich 

wollten die Kinder auch ĂM¿llerñ sein! Das Mehl 

wurde mit den übrigen Zutaten verarbeitet und ein 

ĂBlumentopfbrotñ daraus gebacken. Das hat uns 

sehr viel Spaß gemacht. Die Kinder erlebten, dass 

es viel Mühe macht ein Brot zu backen. Wir sagen 

danke für das Korn, das Mehl, das Brot und allen 

Menschen, die sich um unsere Ernährung sorgen.  

In diesem Sinne wünschen wir uns noch viele schö-

ne Erlebnisse im Kindergarten. Jetzt steht bald die 

Weihnachtszeit vor der Tür. Wir wünschen allen Le-

serinnen und Lesern eine besinnliche Zeit und schö-

ne Weihnachtstage im Kreise der Familie.  

 

 

Mit lieben Grüßen verbleiben  

die Kindergartenkinder und  

das Team des Kindergartens!  


